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Erwägungen
E. 1
A._____ (Beschwerdeführer) wurde am 15. April 2021 ärztlich per fürsorge- rischer Unterbringung in die Klinik Schlosstal eingewiesen (act. 11). Am 30. April 2021 wies die Klinik ein Entlassungsgesuch des Beschwerdeführers ab (act. 3). Die dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Bezirksgericht Winterthur (Vo- rinstanz) mit Urteil vom 11. Mai 2021 ebenfalls abgewiesen (act. 22 [=act. 17]). Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 20. Mai 2021 fristge- recht Beschwerde beim Obergericht (act. 23); am 25. Mai 2021 reichte er ein wei- teres Schreiben und Unterlagen ein (act. 25-26). Die beigezogenen vorinstanzli- chen Akten gingen am 26. Mai 2021 beim Obergericht ein (act. 1-20). Das Verfah- ren ist spruchreif.
E. 2
Die Dauer einer ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung darf höchstens sechs Wochen betragen (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. § 29 Abs. 1 EG KESR). Damit die fürsorgerische Unterbringung nach Ablauf dieser Frist fortge- setzt werden kann, muss ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegen (Art. 429 Abs. 2 ZGB). Ausgeschlossen ist hingegen, dass die fürsorge- rische Unterbringung dadurch verlängert wird, dass am Ende der Frist ein anderer Arzt gestützt auf Art. 429 ZGB aus den gleichen Gründen wie bis anhin eine neue zeitlich beschränkte Unterbringung anordnet, da dadurch die gesetzlich vorgese- hene Fristbeschränkung umgangen würde (OGer ZH PA150020 vom 2. Juli 2015 E. II./2.1.). Die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers wurde am 15. April 2021 ärztlich angeordnet. Bei der Berechnung der sechswöchigen Frist ist der Tag der Anordnung mitzuzählen (vgl. BGer 5A_849/2013 vom 27. November 2013 E. 2). Die ärztlich angeordnete Unterbringung endet somit von Gesetzes wegen am 27. Mai 2021. Damit besteht kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Beurteilung der dagegen erhobenen Beschwerde. Das Verfahren ist als gegenstandslos abzuschreiben (BGer 5A_849/2013 27. November 2013 E. 2.). Sofern die KESB keine weitere Unterbringung angeordnet hat, ist der Be- schwerdeführer aus der fürsorgerischen Unterbringung zu entlassen. Ein allfälli-
- 3 - ger Entscheid der KESB könnte wieder mit Beschwerde beim Bezirksgericht Win- terthur angefochten werden (Art. 450 ZGB).
E. 3
Auf die Erhebung von Kosten für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfah- ren ist zu verzichten. Es wird beschlossen:
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